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EECERTEEn 

Inhalt: I. Gejege, Minijterialerlajje und Derfügungen der Regierung und anderer 
Behörden — Allgemeine Angelegenheiten. 1. Feueranzünden im Walde. 2. Durchführung 

des Unterrichts in Leibesübungen an höheren, Dolks- und Mlitteljchulen. 

prüfung an höheren Schulen, Mittel- und Dolksjchulen. 
und phyjikaliichen Unterricht ereignet haben. — 

werte für die Dienjtwohnungen der Lehrperjonen. 

aus Südtirol, den baltijhen Staaten und den ehemals polnijhen Gebieten. 

8. Uinterrichtsbeginn in den Sommermonaten. 

12. Rehenbücder für das 5. bis 8. Schuljahr. — I. Perfjonal- 
icdhulen. 

Qurnlehrer. 11. Sammlung von Korken, 

nadhridten. 

3. Leichtathletijhe Zeijtungs- 

4, Mitteilung von Unfällen, die jih im dhemijchen 

Dolks- und Mitteljdhulen 5. Anredhnungs- 

6. Schuliihe Betreuung der Kinder von Dolksdeutjchen 
7. Zernbücer für Hlittel- 

9. Bejhulung jüdifher Kinder. 10. Lehrgang für 

I. Gejeße, Minifterialerlafie und Verfügungen der Regierung und anderer Behörden. 
Ur. 1. 

Feueranzünden im Walde, 

Altjährlih werden große Werte deutjchen Dolksver- 

mögens dur! Waldbrände vernichtet, die durd) jträflichen 

Leichtjinn, durch das Abkoden im Walde bei offenem 
Feuer oder durch leichtfertiges Umgehen mit Feuerzeugen 

aller Art entjtehen. 

Um dem entgegenzuwirken, erjuche id daher — wie 
in den Dorjahren — die Lehrer (Lehrerinnen) aller Schul- 
arten, die Schulvorjtände und Schulräte, im. Unterricht 
und bei fi} fonjt hietender Gelegenheit bei der Schuljugend 
Derjtändnis dafür zu wecken, daß durd; fold fahrläffiges 
Derhalten dem Dolkspermögen jhwerer Schaden zugefügt 

wird. Hierbei ijt auf die nadjjtehenden zur Derhütung und 
Bekämpfung von Waldbränden ergangenen Bejtimmungen 
erneut hinzuweijen: 

Ste&B, $ 310: 
Der Wald-, Heide- oder Moorfläcen durch verbotenes 

Rauden oder Anzünden von Feuer, dur ungenügende 
Beaufjihtigung angezündeten Feuers, dur Fortwerfen 

brennender oder glimmender Gegenjtände oder in jon- 
jtiger Weije in Brandgefahr bringt, wird mit Gefängnis 

bis zu drei Monaten und mit Geldjtrafe oder mit einer 
diejer Strafen bejtraft. 

SttP®. $ 127 Abi. ı: 

Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, 
jo ift, wenn er der Flucht verdächtig ijt oder feine Perjön- 

lichkeit nicht jofort fejtgejtellt werden kann, jedermann 

befugt, ihn aud) ohme richterlihen Befehl vorläufig fejt- 

zunehmen. 

Derorönung 

zum Schuße der Wälder, Moore und Heiden gegen Brände 

(R6BI. I S. 700) 88 1, 2, 5, 6 und 7. 

81. 

(1) Bei Dald-, Mloor- und Heidebränden jind neben 
den Feuerwehren alle geeigneten Perjonen unaufgefordert 
zur Bilfeleijtung verpflichtet. 

(2) Wer im Walde, auf Moor- oder Heideflädhen oder 
in gefährlider Hähe joldher Gebiete ein Schadenfeuer 

wahrnimmt, ijt verpflichtet, es jofort zu löjchen, jofern er 

hierzu ohne erhebliche eigene Gefahr in der Zuge ijt. 

(3) Dermaag er das Feuer nicht zu löfchen oder erjcheint 
ein Löjchverjud ohne Hinzuziehung weiterer Hilfskräfte 
von vornherein ausjichtslos, jo ijt auf dem jchnelljten Wege 

eine Forjt- oder Feuerlöjchpolizei- oder Polizeidienjtitelle 

zu benadridhtigen. 

(4) Bemerken mehrere Perjonen gemeinjam ein Scha- 

denfeuer, jo muß eine jofort Meldung maden, die übrigen 
haben unverzüglich mit Löjchpverjucdhen zu beginnen. 

(5) Konnte das Feuer ohne Beteiligung einer der ge- 

nannten Dienjtjtellen gelöjcht werden, jo ijt nahträglid) 

von dem Brande und jeiner Lölhung unverzüglid Ein- 

zeige zu erjtatten. 



SER 

Es ijt verboten, in Wäldern oder auf Moor- oder 
Heideflächen oder in gefährlicher Hähe folher Gebiete . 

a) offenes Feuer oder Licht mit ji zu führen, 

b) brennende oder qlimmende Gegenjtände fallen zu 

lajjen, forfzuwerfen oder unvorjihtig zu hand- 

haben, 

e) ohne Genehmigung der unteren Forjtaufjihtsbehörde 

Anlagen zu errichten, mit denen die jtändige Unter- 

haltung einer Feuerjtelle verbunden ijt, jofern hier- 
für nit anderweit eine’ bejondere behördliche (3. B. 

bau-, gewerbepolizeiliche) Genehmigung vorgejhrie- | 
ben ijt, 

d) 1. ohne Genehmigung der unteren Forjtaufjichts- 

behörde Kohlenmeiler zu errichten, 

2. Kohlenmeiler anzuzünden, ohne zuvor dem 

Grumdeigentümer oder Hugungsberedhtigten der 

gefährdeten Wald-, Moor- oder Heideflächen hier- 
von Anzeige gemadt zu haben, 

3. brennende Kohlenmeiler unbeauffichtigt zu Iaj- 

jen, 
4, aus DMleilern Kohlen auszuziehen oder abzufah- 

ren, ohne fie zuvor gelöjht zu haben, 

e) im Freien oder in Räumen Feuer ohne feuerbejtän- 

dige Umfajjungen, ohne eine jchriftlihe Erlaubnis 

des Grundeigentümers oder Wußungsberegtigten 

mit jich zu führen, Feuer anzuzünden oder das ge- 

jtattetermaßen angezündete Feuer unbeaufjichtigt 
au lajjen, 

f) ohne Genehmigung der unteren, Forjtauffichts- 

behörde liegende oder zujammengebradte Boden- 

decken abzubrennen, Pflanzen oder Pflanzenteite 

flächenweije abzujengen, 

g) in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober zu 
rauchen, ohne eine jhriftlicde Erlaubnis des Grund- 
eigentüimers oder Hußungsberedtigten mit jich zu 
führen. 

85. 

(1) Der Grundeigentümer oder Mußungsberedhtigte darf 
die Erlaubnis zum Feueranzünden oder Rauchen in den 
Füllen des $ 2e und g nur erteilen, wenn bei vorjichtiger 
Abwägung aller Umjtände eine Gefahr für die Wald-, 
Nloor- oder Heideflähen nicht zu bejorgen ijt. Er kann 

die Erlaubnis örtlicd und zeitlich bDefhränken und an Be- 
dingungen knüpfen. 

(2) Der Erlaubnis nad $ 2e und g bedarf derjenige 
nicht, der zu dem Grundeigentümer oder HMußungsbered- 

tigten der gefährdeten Flähen nadweislih in einem 
jtändigen Dienjt- oder Arbeitsverhältnis jteht, wenn er in 

diefer Eigenjchaft auf den gefährdeten Flächen beruflich 
tätig ijt. Das gleiche gilt für Perjonen, die Behördlich an- 
geordnete . oder genehmigte Arbeiten auf diefen Flächen 
durchführen, jowie für den Jagdausübungsberedtigten. 

86, 

Su den Wald-, Moor- und Heideflächen gehören aud) 
die fie berührenden oder durchjchneidenden öffentlichen und 
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nichtöffentlichen Straßen und Wege, Das Derbot des $ 2g 
erjtreckt fic) jedoch nicht auf öffentliche Strafen, die Kunjt- 
Itrabenmäßig ausgebaut find und eine mindejtens 4 Meter 
breite fejte Decke aufweifen, 

SHE 

Die höhere Forjtaufjichtsbehörde ijt pered chtiat, für be- 
Jtimmte Gebiete oder bejtimmte Seiten üper dic Dorjchrif- 
ten der $$ | bis 6 hinaus weitergehende De rbote und An- 
orönungen zu erlajjen. 

* 

Berlin, den 17. April 1940. 

Der Reihsminijter } 

für Wifjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung, 

Im Auftrage: Krümmel. 
(Deutjch. Will. Erziehg. Voltshitdg. 1940 ©. 263,) 

Dorjtehenden Erlaß gebe ich zur Kenntnis und erjuche 

N 

in allen Schulgattungen auf die angeführten Bejtim- Ar 
mungen binzuweijen. 

Kattomwiß, den 16. Mai 1940, 

Der Regierungspräjident. 

ur 2, 

Durchführung des Unterrichts in Leibesübungen 

an höheren, Dolks- und Mitteljchulen. 

Der ZLeibeserziehung it auch während des Krieges 
größte Beadhtung zu jchenken., 

Bei Schulen, bei denen die Gejamtjtundenzahl einge- 

Ihränkt werden mußte, ijt !/, der Gejamtjtundenzahl für 
Leibesübungen einzujegen. Dieje Regelung ijt für alle 

Schulen (höhere, Mittel- und Dolksjchulen) für alle Schul- 
jahre, für Jungen und Mädel verbindlich, jofern 5 Wocen- 
Ntunden für die Ceibeserziehung in den Stundentafeln ge- 

’ 

' 
fordert werden. In allen anderen Fällen ijt jinngemäß zu „| 
verfahren. 

Das Anhäufen mehrerer Turnjtunden derjelben Klajje 

an einem Tage ijt zu vermeiden, Bei den oberen Jahr- 

aängen dürfen zwei Stunden derjelben QTurngruppe zu- 

jammenhängend gegeben werden: 

1. wenn die Dauer des Anmarjhweges zur Übungs- 
jtätte die Dauer der Paufen überjteigt, 

2. bei der Erteilung des Shwimmunterrichts, 

3, bei der Durchführung von Rundjpielen. 

Id) erwarte, da bei der Notwendigkeit der Leibes- 
erziehung und bei dem Fehlen der körperlich Teiltungs- 
fühigen jungen, Lehrkräfte jid) die älteren Lehrer tat- 
kräftig für die Durdführung des Unterrichts in Leibes- 
übungen einjegen. Sur Beratung der Sehrkräfte der 
Dolks- und Mitteljhulen für eine erfolgverjpredhende 

Unterrichtsgejtaltung jtehen die Kreisiportiehrer und die 
Sachbearbeiterinnen für die Leibeserziehung der Mäpdel 

zur Derfügung. 



—
 

Der in dem Richtlinien geforderten Erziehung zum 
kämpferifchen Einjas, der die Körperliche und jeelijche 
Grundlage für die Wehrfühigkeit bildet, ijt bei der Ge- 
jtaltung des Unterrichtes in erhöhtem Maße Rednung 
zu tragen. Jungen und Mädel find weitejtgehend zur Rör- 

perlichen Betätiaung im Freien anzuhalten, um jo unjere 
Tugend frühzeitig gegen Witterungseinflüjje abzuhärten. 

Die notwendige Wärme jchafft die Bewequng. Der Lehrer 

hat daher für ausreichende Bewegung aller Schüler Sorge 
zu tragen. Bei regelmäßiger Gewöhnung und gejdickter 
Auswahl des libungsjtoffes läßt ji der Unterricht in den 
meijten Fällen im Freien durchführen. 

Auf einen ftraff durchgeführten Unterricht ijt ganz be- 
jonderer Wert zu legen. Ohne Anjehen der Perjon ijt Ge- 
horjam und Einordnung von allen Schülern jowohl in der 

Klajje als in der Riege und in der Mannjchaft zu fordern. 

Erjtrebenswert ijt, daß die Gejchlechter bei dem Unter- 
* richt in Leibesübungen getrennt werden und daß die Cei- 

beserziehung der Jungen durd; einen Lehrer und die der 

Mädel durdh eine Lehrerin durchgeführt wird, Im der 

Kriegszeit wird dieje Regelung nicht immer möglich fein. 

In diejem Falle wird der Unterricht wie folgt durd- 
geführt: 

Saufübungen zur Erwärmung und die vorbereitenden 
Übungen werden von allen gemeinjam durchgeführt. (Siehe 
Ridıtlinien Seite 12—17.) Die Mädel laufen hinter den 
Jungen und nehmen bei der Körperjchule hinter den Jun- 

gen Aufitellung. Die Hauptübungen und die Spiele werden 

nadı Gejchlehtern getrennt riegenweife durchgeführt. Die 
Führung der Riege übernimmt ein Riegenführer (eine 
Riegenführerin), der (die) von der Lehrkraft über 

übunasjtoff, Übungsdauer und notwendige Dorjichtsmaß- 

nahmen genauejtens zu unterweijen ijt. Die Riege dient 

der Erziehung zur gegenjeitigen kameradjchaftlihen Hilfe, 

Bilfejtellung bei den Mädeln ijt durd eine Lehrerin oder 

durd) eine Schülerin zu erteilen. In taktvolljter Weije ijt 

19 

alles zu vermeiden, was das Schamgefühl der Mädchen im 
Turnunterricht verlegen könnte, 

Ic weije aber ausdrücklich darauf hin, da Schwinm- 

unterricht für Jungen nur von einem Lehrer, Schwimm- 

unterricht für Mädel nur von einer Lehrerin erteilt. wer- 

den darf, Die Sportleiter der höheren Schulen jind den 

Direktoren, die Schulleiter und die Kreisjportlehrer dem 

Schulrat dafür verantwortlich, dag der Unterricht in Lei- 
besübungen an allen Anjtalten erfolgreich durhaeführt 

wird. 

Kattowiß, den 20. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 
16T. 
— 

Ur. 3, 

Leichtathletijche Leijtungsprüfung 
an höheren Schulen, Mittel- und Dolksjchulen. 

Die dur die Richtlinien für die Leibeserziehung der 

Jungen vorgejchriebene Leijtungsprüfung (j. Richtlinien 

für die Leibeserziehung, Seite 13 und Seite 5I—61) üt 

von allen Schulen vor den Sommerferien durdzuführen, 

Die Übungen der Zeijtungsprüfung find: 
für die 10—14 jährigen 60-Meter-Lauf, Weitjprung, 

Schlagballweitwerfen, 
für die 14—16 jährigen 100-Nleter-Zauf, Deitjprung, 

Schagballweitwerfen, 1000-Neter-Lauf, 

für die 14-19 jährigen 100-Meter-Lauf, 1000-Meter-Lauf, 
Weitjprung, Keulenweitwurf, Kuageljtogen 5 kg. 

Die Meldungen nad) untenjtehendem Mlujter find bei 
den Dolks- und Mitteljhulen dem Kreisjportlehrer bis 
zum 10, 7, 1940 einzureichen. 

Die höheren Schulen reihen mir nad dem gleichen 
Mujter (jinngemäß abgeändert für die 14—19 jährigen) die 

Ergebnijje bis zum 10, 7. 1940 durd die Sportleiter un- 

mittelbar ein. 

Mujiter 

in 

Sahl der geprüften Jungen: 
bejte Zeitung (Leijtung u. Punkte) 

60 m | 

Weit- 
jprung 

Schtagball- | 
weitwurf | 

Durdicnittsfeiftung (Punkte) 

bejte Leitung (Zeijtung u. Punkte) 

Durdjchnittsleiitung (Punkte) 

bejte Leijtung (Leijtung u. Punkte) 

Durdicnittsteijtung (Punkte) 

Gejamtzahl der geprüften Jungen: 

Gejamtdurdjchnitt der Schule: 

(Ort und Datum) 

jhlechtejte Zeiftung (Zeijtung u. Punkte) 

ichlechtejte Leitung (Zeijtung u. Punkte) 

ihlechtejte Leijtung (Zeijtung u. Punkte) 

(Unterjchrift) 



Alle Duchichnittszahlen jind auf eine Dezimalitelle 

(nah oben abgerundet) zu ‚berechnen. 

Die Kreisjportlehrer berichten mir zum 1. 8. 1940 
duch den Schulrat nach obigem Mujter die entjprechenden 

Kreiszahlen. 

Denn Stoppuhren und Sclagbälle bei den Schulen 
nicht vorhanden find und auch nicht anderweitig bejchafft 

werden können, jind jie bei den Kreisjportlehrern anzu- 

fordern. 

Kattowiß, den 20 Mai 1940, 

Der Regierungspräjident, 

II 61 

Mr. 4. 

Mitteilung von Unfällen, 

die jich im chemijchen und phujikaliihen Unterricht 

ereignet haben, 

Ic; verweije auf den Runderlaß des Herrn Reichsmini- 
jters für Dijjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung vom 

10. April 1940 — E IITa 2855, Ela E IId, E IV, EV, 

E Ia —, abgedrukt in Deutjch.Dijj.Erziehg.Dolksbilde. 

1940 S. 253. 

Heldungen für höhere Schulen bis 5. 6. 1940 an mid). 
Fehlanzeige nidyt erforderlid). 

Meldungen für Dolks- und Mitteljchulen an den zu- 

jtändigen Schulrat bis 1. 6. 1940. 

Meldungen der Herren Schulräte bis 5. 6. 1940, an 
mid). N 

Fehlanzeige nicht erforderlich, 

Kattowiß, den 24. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 

II 31/21. 

Ur. 5. 
Anrechnungswerte 

für die Dienjtwohnungen der Lehrperjonen. 

Auf meine im Amtl. Schulblatt 1940 S. 9 veröffent- 
lichte Derfügung vom 20. 5. 1940 — II E II Ib — find 

nur wenige Meldungen von Lehrperjonen, die Dienjtwoh- 

nungen innehaben, eingegangen. Das ijt anjcheinend dar- 

auf zurückzuführen, daß ein aroßer Teil der Lohrperjonen 
nur abgeordnet ijt und daher die zu ihrer Stelle gehörende 
Dienjtwohnung nicht bezogen hat, jondern privat wohnt. 
Solange die zahlreichen Derjegungen der Lehrperjonen 
nod; andauern, läßt ji) eine Kontrolle der Dienjtwoh- 
nungsinhaber von hier nod) nicht durchführen. Damit aber 
die Gemeinden in den Befit der den Lehrperjonen von 
ihren Dienjtbezügen einzubehaltenden Anrehnungswerte 
für die Benugung der Dienjtwohnung gelangen, wird bis 
zur endgültigen Regelung folgendes Derfahren angeord- 

net: 

Die Gemeinden jind von Ihnen anzuweijen, die Dienit- 
wohnungsinhaber unter Angabe der Größe und des Zeit- 
punktes des Bezuges der Dienjtwohnung anzuzeigen, Dieje 
Anzeigen jind mir durch Ihre Hand vorzulegen. Ic werde 
alsdann die’Staatl. Kreiskajjen anweijen, von diejen Lehr- 
'perjonen den gekürzten Wohnungsgeldzufhuß oder einen 
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entjprechenden Betrag einzubehalten, der an die Gemein- 

den abzuführen bzw. auf etwaige Beiträge zur Zandes- 
jhulkajje anzuredinen ijt. Dieje Derfügung wird aud im 

Amtl. Schulblatt veröffentlidt. 

Ain die Herren Landräte in Kattowig, Bielit, Pfeß, 
Rybnik, Tarnowig und Tejcen. 

Kattowi$, den 235. Wlai 1940. 

Der Regierungspräfident, 

IT 28. 

Ur. 6. 

Schulijche Betreuung 
ber Kinder von Dolksdeutjchen aus Südtirol, den balti. 

ichen Staaten und den ehemals polnijchen Gebieten. 
Im Dollzuge der Umfiedlungsaktion wandern jtändiq 

Südtiroler Familien ins Reid. Wenn aud arundjäglic 
für die Dolksdeutjhen aus Südtirol, den baltijchen 
Staaten und dem ehemaligen Polen nur die Anjiedlung 
in einem gejchlojjenen Siedlunasgebiet in Frage kommt, 
erfolgen jtändig vorzeitige Abwanderungen ins Reichs- 
gebiet. Das trifft in erhöhtem Maße für die nichtbäuer- 
lihen Berufe der Dolksdeutihen Südtirols zu, die jic 
vornehmlich in den ojtmärkijchen Gauen, aber aud in 
anderen Gauen des Reiches niederlajjen. Es ijt daher mög- 

lid, daß in jeder Schule des Reichsgebiets Kinder von 
Dolksdeutjhen aus Südtirol, den baltijhen Staaten und 
den ehemals polnijhen Gebieten auftauden. Dieje Kin- 
der haben nicht nur die Schwierigkeit der Einkewöhnung 

in eine neue und veränderte Umwelt zu überwinden, jon- 
dern fie haben an deutjcher Rechtjhreibung, deutjcher 
Spracdhlehre, deutjher Heimatkunde und deutjcher Ge- 
jhichte vieles nadzuholen, was ihren reichsdeutjchen 
Eiltersgenofjen gejiherter Bejit ift. Dieje Lücken werden 
die wenigjten Schüler in abjehbarer Zeit aus eigener 

Kraft ausfüllen können, 
Ich erjuche anzuordnen, daß die Schulleiter und Lehrer 

fich diefer Kinder bejonders annehmen. Die Kinder jind 
vor allem im Gebrauch der deutjhen Sprache jchnell 0- 
weit zu fördern, daß fie befähigt werden, im allgemeinen 

Unterricht, möglidft ihrer Altersitufe, teilzunehmen. 
Kojten dürfen den Eltern hierdurd nicht entjtehen. 

Diefer Erlaf wird nur in Deutjch.wijj.Erziehg.Dolks- 
bildg. veröffentlicht. 

Berlin, den 4. März 1940. 

Der Reichsminijter 

für Wiffenjchajt, Erziehung und Dolksbildung. 

An die Herren preußijchen Regierungspräfidenten. 
(Deutjch.Wijj. Erziehg.Dolksbildg, 1940 S. 175.) 

nn 

An die Herren Schulräte (Kreisjchulbeauftragten) 
und Schulleiter. 

Id erjuche um genauejte Beachtung. 

Kattowiß, den 20. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 

II 21. 
_— 



en 

Ur. (. 

Sernbücer für Mitteljchulen. 

Mein Erlai vom 12. Februar 1940 — E Il.d 37/40 —, 

betreffend Zernbücer für die Klafjen I bis 3 der Nlittel- 

jchulen (Deutih.Wijj.Erziehg.Dolksbildg. S. 129), bezieht 

fih nur auf die Unterrichtsfächer, für die durch die Be- 

jtimmungen über Erziehung und Unterricht in der Mittel- 
ichule neue Lehrpläne gefhaffen worden jind. 

Für den Unterricht in den Fremdjpraden dürfen die 

durch meine -Runderlajje vom 1. April 1959 — E IId 

183 —, vom 17. Juli 1939 — E Il.d! 677 — (Deutj.Wij). 

Erzichg.Dolksbildg, S. 229, 421) und vom 11. September 
1939 — E Ild 819 — (nicht veröffentlicht) genehmigten 

Sernbücher weiterbenugt werden. 
Diejer Erlaß wird nur in Deutjd.Wijj. Erziehg.Dolks- 

bildg. veröffentlicht. 

Berlin, den 4. März 1940. 

Der Reicdhsminifter 

für Wiljenjchaft, Erziehung und Dolkshildung, 

Im Auftrage: Frank. 

An die Herren Regierungspräjidenten. 
(Deutijh.Wijj.Erziehg.Dolksbildg. 1940 S. 175.) 

Kattowiß, den 20. Mai 1940. 

Der Regierungspräjident. 

11794, 

Nr. 8. 
Unterrichtsbeginn in den Sommermonaten, 

Es ijt vielfah üblich, den Unterrichtsbeginn in den 

Sommermonaten um eine Stunde früher anzujegen als im 

Winter. Wenn im kommenden Sommerhalbjahr ebenjo 
verfahren würde, müßten die Kinder infolge der Einfüh- 
rung der Sommerzeit tatjächlich zwei Stunden früher als 

im Winter zur Schule kommen. Es bejteht die Gefahr, 

daß diejfer frühe Unterrichtsbeginn nicht nur zu Stö- 

rungen in den Haushaltungen und im Derkehr, jondern 
auch zu einer Übermüdung bejonders der kleineren Kin- 

der führt. Ic erjuche deshalb, unter jorgjamer Beadhtung 
der örtlichen Derhältnifje zu prüfen, ob die frühere An- 

jegung des Anterrichtsbeginns im kommenden Sommer- 

halbjahr beibehalten werden kann, und das etwa Erfor- 
derfiche zu Veranlajjen. 

Berlin, den 6. März 1940. 
Der Reichsminijter 

für Wijjenjchaft, Erziehung und Dolksbildung, 
Im Aufteage: Frank. 

An die Herren Regierungspräftdenten. 
(Deutjh.wijj.Erzieha.Dolksbilda, 1940 S. 176.) 

Kattowiß, den 20. Mai 1940, 

Der Regierungspräjident. 

11.21; 

fr, 9. 

Bejchulung jüdijcher Kinder. 

Z<aut 8 7 der 10. DO. zum Reichsbürgergejeß vom 4. 7. 

1939 (RGBI. S. 1097) dürfen Juden nur Schulen bejuchen, 

die von der Reichsvereinigung der Juden unterhalten wer- 

den, Tüdifche Mijchlinge find, joweit jie nicht ausnahms- 

weije zum Bejudh einer jüdijhen Schule zugelajjen find, 

nicht von jüdischen Lehrkräften oder Lehrkräften, die 

jüdijche Mijehlinge find, zu unterrichten (DIE, vom 12. 3. 

1937 — E Ile 300, K’Ia, EIII, E IV, E V). Der Be- 

ariff „Tude“ ijt in den SS A und 5 der Erjten Derordnung 

zum Reihsbürgergejeg vom 14. 11. 1935 (RGBI. 1955 I 

5. 1335) erläutert. 
Ich weije auf dieje Dorjchriften nochmals ausdrücklic 

bin, 

An die Herren Schulräte (Kreisjchulbeauftragten) und 

Schulleiter. 

Kattowiß, den 20, Mai 1940. 

11'921. Der Regierungspräjident. 

Ur. 10. Sehrgana für Turnlehrer. 

In der Zeit vom 8. bis 20. Juli 1940 findet am Hod)- 

ichulinjtitut in Breslau ein Lehrgang für Qurnlehrer an 

Oberjhulen und Mlitteljhulen im Boren, Fußball und 

Schwimmen jtatt. Ich bitte, diejenigen Lehrkräfte der 
Mitteljchulen, die Turnunterricht erteilen, oder jonjt für 

die. Abhaltung des Turnunterrihts in Frage kommen, für 

den Lehrgang bis zum 15. 6. 1940 namhaft zu maden. 

Kattowiß, den 22. Mai 1940. 

I 21. Der Regierungspräfident. 

MEI). Sammlung von Korken., 

Ih weije auf die genaue Beadhtung des Erlajjes des 
Berrn Reichsminijters für MWijjenchaft, Erziehung und 
Dolksbildung vom 15. März 1940 — betr, Sammlung von 

Korken — (Deutjch.Wijj.Erziehg.Dolksbildg. 1940 S. 209) 
bin, 

An die Herren Schulräte (Kreisjchulbeauftragten) und 

Schulleiter. | 

Kattowiß, den 20. Mlai 1940. 

Ir, Der Regierungspräfident. 

Kr: 12; 

Redenbücdher für das 5. bis 8. Schuljahr. 

Ih made darauf aufmerkjam, daß eine Meiter- 

benugung der bisherigen Redenbücder für das 5. bis 
8. Schuljahr nicht zuläfjig it. Es muß auf das Erjcheinen 
der neu bearbeiteten Bücher für das 5, bis 8. Schuljahr 
gewartet werden. Die Rechenbücher werden Mitte Augujt 

erjcheinen. i 

Kattowis, den 20. Mlai 1940. 

21: Der Regierungspräfident. 

RB. Perfonalnachrichten. 
Beurlaubt: Shulrat Cahmann-Tejcen vom 10. bis 22. 6. 1940, Dertreter: Kreisihulbeauftragter 

Schölzel in Tejcen. 



Bücher 

die in keiner Schule 

fehlen dürfen 
GESCHICHTE SCHLESIENS 

Herausgegeben von der Historischen Kommission für Schlesien 
unter Leitung von Hermann Aubin 
Band I: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526 
XVI, 495 S.,31 Abb., 34 Kart. Band I/II. ..GL. RM 18,-— 

Mit der Herausgabe dieses Werkes geht ein lang gehegtes und lebhaft 
empfundenes Bedürfnis der schlesischen Leserschaft seiner Erfüllung entgegen. Vor 
allem aber wird der schlesische Erzieher die Herausgabe dieses Werkes begrüßen, 
das ihm die Ausübung seiner heimatgeschichtlichen Lehrtätigkeit in weitgehendem 

Maße erleichtert pr, Ludwig Petry im „Schlesischen, Erzieher”, 11. 12, 1937. 

GERMANISCHE VORZEIT SCHLESIENS 

Von der Kameradschaft studierender Vorgeschichtler an der 
Universität Breslau 
48 S., 23 Abb, 2 Tafeln, 11 Karten . RM 2,40 

».» somit stellt dieses verdienstvolle erste Gemeinschaftswerk ... . nicht 
bloß eine wissenschaftliche Leistung, sondern auch ein praktisches Lehrmittel dar, 
das in keiner Schule fehlen dürfte. j 

Dr. Herbert Schlenger im „Schlesischen Erzieher”, 10. 7, 1937, 

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE 

DER STADT BRESLAU 

"Herausgegeben vom Städtischen Kulturamt im Auftrage des 
Oberbürgermeisters 

Heft 1 enthält u. a.: E. Maetschke, Aus Breslaus Frühzeit 
(1000—1250). R. Stein, Die Siedlungsgeschichte Breslaus bis 
1263. — Heft 2 enthält u. a.: F. Geschwendt, Die ältesten 
Oderübergänge bei Breslau. H. Uhtenwoldt, Peter Wlast,: der 
Siling und Breslau. — Heft 3 enthält u. a: F. Türk, Die 
Entstehung und Entwicklung des Bürgermeisteramtes in Breslau. 
Heft 4: R. Fischer, Geschichte des Breslauer Wollmarktes von 
seinen Anfängen bis zur Gegenwart. — Heft 5 enthält u.a: 
A.Kowalık, Aus der Frühzeit der Breslauer Tuchmacher. W. Otte, 
Die Lebensmittelversorgung Breslaus im 16. Jahrhundert. — Heft 6: 
G. Schindler, Entwicklung und Organisation des neuzeitlichen 
Sports in Breslau von den Anfängen bis 1905. 

Preis von Heft 1 RM 4,—, der weiteren Hefte RM 3,— 

Die Titel der Aufsätze zeigen schon, daß, wie es bei der Bedeutung Breslaus 
garnicht anders sein kann, die in Anlage, Inhalt und Ausstattung vorbildlichen 
Hefte nicht nur in Breslau selbst, sondern in ganz Schlesien stärkste Beachtung 
verdienen, Für den Lehrer der Heimatkunde und der Geschichte Schlesiens ist 
es Pflicht, sicb mit den teilweise ganz neuen Ergebnissen bekanntzumachen, 

Der „Schlesische Erzieher”, 6 2. 1937, 22, 1. 1988, 

BRESLAU 
BOLLWERK IM DEUTSCHEN OSTEN 

Bilder aus der Geschichte der Landeshauptstadt Schlesiens von 
Edmund Glaeser, mit Zeichnungen von Gerhard Beuthner und 
Walter Dreßler 
8070,40 Zeiadmungen ta, „RM 1,— 

In lebendig geschriebenen Einzelbildern erzählt das hübsche Bändchen von 
der Geschichte unserer Stadt... . für den, Unterricht eine ausgezeichnete Hilfe, 

Be Der „Schlesische Erzieher”, 1. 9, 1938, 

u beziehen durch alle Buchhandlungen! 

Verlag Priebatsch Breslau 

Der Wochensneuch 

der deutschen Schule 
Reihelünd 2 

je 12 Zafeln / Größe 50 X 35 em) Gotifche u 
Ihwarz mit voten Initialen / Handgefeptieben nur Leid 
getöntem Karton /12 Sprüche in einer Ma PM 

Wechfelrahmen mit Glas RM, a Da 

DIE SPRÜCHE 
DER REIMIE, 

MWiderjtände find nicht da, dafs; 
man vor ihnen Tapituliert, jone 
dern da man fie bricht. 

Adolf Hitler, 

Wer leben will, der Tämpfe 
alfo, und wer nicht ftreiten 
will in diefer Welt des ewigen 
Ringens, verdient das Leben 
nicht. Adolf Hitler. 
Mer Führer fein will, trägt 
bei hödjiter unumjchräntter Aus 
torität aber auch die lehte und 
ihwerite Berantwortung, 

Adolf Hitler. 
Es fann nicht jeder Feldherr 
fein, doch, jeder jei Soldat! 
Ein jeder Mann in unjern 
Reihn it General — der Tat, 

Baldur von Schirad. 
Ih bin geboren, deutih zu 
fühlen, bin ganz auf beutides 
Denten eingejtellt, erit Tommt 
mein Boll, — dann all’ die 
andern vielen, erjt meine Heis 
mat, dann die Welt. 

Bogislan von Gelhow. 

Nur wer gehorhen gelernt hat, 
tanın auch jpäter befchlen. Und 
nur, wer GChrjucht, vor der 
Vergangenheit Hat, Tann Die 
AZutunft meijtern. ; 

Paul von Hindenburg. 

Eud, die nah uns Fommen, 
hämmern wir es ein: Mas 
zum Glüd joll frommen, muß 
erbiutet jein! Heinrich Anader, 

Ein Held it, wer einer großen 
Sadje jo dient, dah jeine Per: 
fon dabei gar nicht in frage 
fommt, Friedrih Niekiche. 

Ein jedes Volt beitimmt fi 
felbjt jein Los zu Freiheit oder 
Stlaverei, und it das Dunfel 
noch jo groß, ein Weg zum Licht 
it immer frei. 

Bogislan von Gelhow. 

Ermatte nicht in deinen Pflich: 
ten, Geduld und Mut Tann viel 
verrichten. Alter Bauerniprud,. 

Drum mutig drein und nimmer 
bleih, denn Gott it allent: 
halben; die freiheit und das 
Himmelreih gewinnen feine 
Halben, Ernit Morik Arndt, 

Auf dich kfommt’s an! In deinen 
Händen liegt des Vaterlandes 
gut’ und bös’ Geihid! MWuf 
dich Lommt’s an! Go jhwer 
wie niemals wiegt dein Tun in 
diejem hohen Nugenblid! 

Heinrih Anader. 

DER REIHE 3 
Dein gröhter Erzieher, y 
Bolt, Heint Adolf Hitler 0° 

Hans Schenm, 

Yu bift michts, dein Volt ir 
alles! Adolf Sitteh 

Mer fein Bolt licht, beweiit 

es einzig durch die Opier, die 
er für Diejes zu bringen bes 
reit ift, Adolf Hitler, 

Alles, was wir vom Deutich- 
land der Zufunft fordern, das, 
Sungen und Mädchen, ver: 
langen wir von cud. 

Der Führer, 

Und jehet ihe nicht Das Leben 
ein, nie wird eudh Das Leben 
gewonnen fein, 

Friedrih von Schiller, 

Dies aber it des Opfertodes 
leter Sinn: fie jtarben nur 
für die, die für fie leben. 

Walter Fler. 

Befih jtirbt — GSippen fterben 
— Du jtirbjt wie Jie. Eins 
weih id, Das ewig lebt: Des 
Toten Tatenruhm. Edda. 

Nichts kann uns rauben gi 
Bi Glauben zu diejem Bis: 
Es zu erhalten und ZU ges 
italten find wir gejandt, 

Karl Bröger, 

Halte dein Blut rein. Es it 
nicht nur dein, es fommt weit 
her, es flieht weit hin, es it 
von taujend Ahnen jchwer, und 
alle Zutunft jtrömt darin. 

Will Vejper. 

Es gibt fein Recht, von dem 
du nicht gewußt. Du bijt_ber 
Schnitter deiner eigenen San: 
ten. Und tein Gejeh, dab nicht 
in deiner Brujt, bu Bit der 
Richter jeder deiner Taten, 

Bogislan von Gelhow. 

Du Bbift dein Herr, du Tanıit 
dein Sklave fein; der Anfaug 
liegt bei Gott, bei bir das 
Ende. Gott Ihuf dich frei. Du 
richtelt dih allein Mic grof 
du wirt, gab Gott in deine 
Hünde. Bogislav von Selhow, 

Und handeln joa du jo, als 
hinge von Dir und deinem 
Tun allein das Schidjal ab der 
beutfchen Dinge, und die Wer: 
antwortung sah Son 

bett Matthäi 
(nah Worten von 3,9, ne) 
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